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87 Automobile, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und andere Land-
fahrzeuge; Teile und Zubehör dazu 

Anmerkungen 
1. Zu diesem Kapitel gehören nicht Fahrzeuge, die ausschliesslich zum Verkehr auf Schienen gebaut 

sind. 

2. Als «Traktoren» im Sinne dieses Kapitels gelten Motorfahrzeuge, die hauptsächlich zum Ziehen oder 
Schieben anderer Fahrzeuge, Geräte oder Lasten gebaut sind, auch wenn sie gewisse Zusatzvor-
richtungen aufweisen, die es ermöglichen, im Zusammenhang mit ihrer Hauptverwendung Werkzeu-
ge, Geräte, Saatgut, Düngemittel usw. zu befördern. 

Arbeitsmaschinen und Arbeitsgeräte, als auswechselbare Vorrichtungen zu Traktoren der Nr. 8701 
hergerichtet, sind nach eigener Beschaffenheit einzureihen, auch wenn sie zusammen mit dem Trak-
tor gestellt werden, unabhängig davon, ob sie an diesem angebracht sind oder nicht. 

3. Automobilchassis mit Führerkabine gehören zu den Nrn. 8702 bis 8704 und nicht zu Nr. 8706. 

4. Zu Nr. 8712 gehören alle zweirädrigen Fahrräder für Kinder. Andere Fahrräder für Kinder gehören zu 
Nr. 9503. 

Unternummern-Anmerkung 
1. Die Nr. 8708.22 umfasst: 

a) Windschutzscheiben, Heckscheiben und andere Scheiben, gerahmt; 
b) Windschutzscheiben, Heckscheiben und andere Scheiben, auch gerahmt, mit eingebauten Heiz-

vorrichtungen oder anderen elektrischen oder elektronischen Vorrichtungen, 
sofern sie ausschliesslich oder hauptsächlich für Automobile der Nrn. 8701 bis 8705 bestimmt sind. 

Schweizerische Anmerkung 
1. Für die Feststellung des Stückgewichtes von Waren der Nrn. 8702 bis 8704 und 8706 gilt das Ge-

wicht des fahrbereiten Automobils oder Chassis. Fahrzeuge dieser Nummern, bei denen einzelne für 
die Inbetriebsetzung notwendigen Teile fehlen, sind der Nummer zuzuweisen, in die sie bei Vorhan-
densein der fehlenden Teile einzureihen wären. 


